
M U S T E R

1©
 B

an
k-

Ve
rla

g 
G

m
bH

  4
4.

02
4 

(0
1/

13
) 

 – „Index-Werte“ die dem jeweiligen Rohwarenindex zugrundelie-
genden Rohwaren;

 – „Optionswerte“ bei Optionen auf Rohwaren die im Einzelab-
schluss vereinbarten Rohwaren und bei Optionen auf Rohwaren-
indizes die Index-Werte; 

 – 	„Preisspezifikation“	die	im	Einzelabschluss	oder	durch	Bezugnah-
me	auf	 eine	Referenzpreisbeschreibung	 vereinbarte	Spezifikati-
on, insbesondere der „gehandelte Preis“, der „festgestellte Preis/
Index“, der „veröffentlichte Preis/Index“ oder der „letzte festge-
stellte	 Preis/Index“.	 Bei	 Geschäften,	 für	 die	 als	 Referenzquelle	
eine Rohwarenbörse oder Warenterminbörse vereinbart ist, gilt im 
Zweifel	der	von	der	oder	für	die	Börse	am	Feststellungstag	veröf-
fentlichte Preis oder Indexstand und, wenn mehrere Preise oder 
Indexstände	 veröffentlicht	 werden,	 der	 letzte	 festgestellte	 Preis	
oder Indexstand als vereinbart. 

 – 	„Referenzpreis“	vorbehaltlich	Nr.	8,	der	von	der	Berechnungsstel-
le	 am	 Feststellungstag	 unter	 Zuhilfenahme	 der	 Referenzquelle	
und	der	Preisspezifikation	ermittelte	Preis	der	Rohware	je	Einheit,	
ausgedrückt	in	der	Vertragswährung,	und	bei	Rohwarengeschäf-
ten,	 die	 auf	 einen	Rohwarenindex	Bezug	 nehmen,	 der	 von	 der	
Berechnungsstelle	 am	 Feststellungstag	 unter	 Zuhilfenahme	 der	
Referenzquelle	und	der	Preisspezifikation	ermittelte	Indexstand;

 –  „Referenzpreisbeschreibung“ jede im Einzelabschluss, gegebe-
nenfalls	durch	einen	Verweis,	vereinbarte	Definition	eines	Refe-
renzpreises;

 – 	„Referenzquelle“	vorbehaltlich	der	Nr.	8,	die	 im	Einzelabschluss	
oder	 durch	 Bezugnahme	 auf	 eine	 Referenzpreisbeschreibung	
vereinbarte	Referenzquelle,	 insbesondere	eine	Börse,	eine	Bild-
schirmseite	oder	sonstige	Publikation	eines	Informationsdienstes	
oder	die	Quotierungen	von	Rohwarenhändlern;

 – 	„Rohware“	 die	 im	 Einzelabschluss	 vereinbarten	 Gegenstände,	
insbesondere	 Primärenergieträger	 und	 andere	 Rohstoffe	 sowie	
land- oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse einschließlich der 
durch	Aufarbeitung,	 Veredelung	 oder	Weiterverarbeitung	 dieser	
Gegenstände,	durch	Reststoff-	 oder	Abfallverwertung	gewonne-
nen	Produkte,	wie	z.B.	Kohle,	Öl,	Gas,	Metalle	oder	Elektrizität;

 – 	„Rohwarengeschäfte“	jedes	Geschäft,	das	die	Zahlung	von	Geld-
beträgen	 zum	 Gegenstand	 hat,	 die	 auf	 der	 Grundlage	 von	 für	
Rohwaren festgestellten Preisen oder Rohwarenindizes ermittelt 
wird;

 – 	„Rohwarengeschäftstag“	 bei	 Geschäften,	 für	 die	 als	 Referenz-
quelle	 eine	 Börse	 vereinbart	 ist,	 jeder	 Tag,	 an	 dem	 an	 dieser	
Börse	gehandelt	wird	oder,	 im	Falle	einer	Marktstörung,	gehan-
delt	worden	wäre,	bei	Geschäften,	für	die	als	Referenzquelle	die	
Bildschirmseite	oder	sonstige	Publikation	eines	Informationsdien-
stes	vereinbart	ist,	jeder	Tag,	an	dem	der	Informationsdienst	ver-
öffentlicht	oder,	 im	Falle	einer	Marktstörung,	veröffentlicht	hätte,	
und	bei	Geschäften,	für	die	als	Referenzquelle	Quotierungen	von	
Rohwarenhändlern	vereinbart	sind,	jeder	Tag,	an	dem	die	im	Ein-
zelabschluss	vereinbarten	oder	nach	Nr.	3	Abs.	3	von	der	Berech-
nungsstelle	benannten	Rohwarenhändler	in	der	Rohware	handeln	
oder,	im	Falle	einer	Marktstörung,	gehandelt	hätten;

 –  „Rohwarenindex“ der im Einzelabschluss vereinbarte Index;
 –  „Rohwarenoption“ Optionen auf Rohwaren oder Rohwarenindizes 

und	Optionen	auf	Rohwarengeschäfte;	
 – 	„Verfalltag“	der	im	Einzelabschluss	bestimmte	Verfalltag	oder,	falls	

dieser	kein	Rohwarengeschäftstag	 ist,	der	nächstfolgende	Roh-
warengeschäftstag;

(2) Maßgeblicher	Finanzplatz	für	die	Bestimmung	des	Rohwarenge-
schäftstages	ist	bezüglich	der	Definition	„Verfalltag“	und	der	Nr.	6	
der	Ort,	an	dem	sich	die	Ausübungsstelle	befindet,	und	bezüglich	
der	Definition	„Feststellungstag“	der	Ort,	an	dem	sich	die	Berech-
nungsstelle	befindet.

1. Zweck und Gegenstand des Anhanges
(1) Ergänzend	zu	den	Bestimmungen	des	Rahmenvertrages	gelten	

für	Rohwarengeschäfte	die	nachfolgenden	Bestimmungen.
(2) Die	Parteien	beabsichtigen,	zur	Gestaltung	von	Preisänderungs-

risiken	 im	Rahmen	 ihrer	Geschäftstätigkeit	Rohwarengeschäfte	
abzuschließen.	Die	Bestimmungen	dieses	Anhangs	gelten	nicht	
für	Rohwarengeschäfte,	die	durch	die	Lieferung	der	zugrunde	lie-
genden	Rohwaren	zu	erfüllen	sind.

(3) Der	Rahmenvertrag	und	dieser	Anhang	gelten	unabhängig	von	
einer	Bezugnahme	im	Einzelabschluss	auf	den	Rahmenvertrag	
für	 jedes	Rohwarengeschäft,	das	zwischen	den	Parteien	abge-
schlossen wird.

2. Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieses Anhanges sind:
 – „Ausübungsfrist“	 der	 Zeitraum,	 der	 an	 dem	 im	 Einzelabschluss	

genannten	Anfangsdatum	beginnt	und	am	Verfalltag	endet;	ist	im	
Einzelabschluss	 kein	 Anfangsdatum	 genannt,	 beginnt	 die	 Aus-
übungsfrist	am	Abschlussdatum;

 – „Ausübungsstelle“	die	 im	Einzelabschluss	vereinbarte	Stelle	des	
Verkäufers,	mangels	einer	solchen	Stelle	die	die	Option	abschlie-
ßende	Stelle	des	Verkäufers;	

 – „Ausübungstag“	der	Rohwarengeschäftstag,	an	dem	die	 im	Ein-
zelabschluss	vereinbarte	Option	ausgeübt	wird	oder	als	ausgeübt	
gilt;

 – „Ausübungszeitpunkt“	die	im	Einzelabschluss	vereinbarte	Uhrzeit,	
mangels	einer	solchen	Vereinbarung	17.00	Uhr	Ortszeit	in	Frank-
furt	am	Main;

 – „Basispreis“	der	im	Einzelabschluss	vereinbarte	Preis	der	Rohwa-
re	je	Einheit,	ausgedrückt	in	der	Vertragswährung;	bei	Rohwaren-
geschäften,	die	auf	einen	Rohwarenindex	Bezug	nehmen,	der	im	
Einzelabschluss vereinbarte Indexstand;

 – „Berechnungsstelle“	 die	 im	 Einzelabschluss	 vereinbarte	 Stelle,	
mangels	einer	solchen	Vereinbarung	die	Bank;

 – „Bezugsmenge“	die	 in	einem	Einzelabschluss	für	den	jeweiligen	
Feststellungstag	 oder	 Berechnungszeitraum	 vereinbarte	Anzahl	
der Einheiten der jeweiligen Rohwaren;

 – „Börse“	die	oder	der	im	Einzelabschluss	als	Referenzquelle	oder	
durch	 Bezugnahme	 auf	 eine	 Referenzpreisbeschreibung	 oder	
einen Rohwarenindex vereinbarte Rohwarenbörse, Warentermin-
börse oder Haupthandelsplatz;

 – „Einheit“	die	im	Einzelabschluss	oder	durch	Bezugnahme	auf	eine	
Referenzpreisbeschreibung vereinbarte Einheit der Rohware;

 – „Fälligkeitstag“	der	 im	Einzelabschluss	bestimmte	Fälligkeitstag;	
ist	dieser	kein	Bankarbeitstag	an	dem	Ort,	an	dem	das	Konto	des	
Zahlungsempfängers	unterhalten	wird,	so	gilt	 für	die	Zahlungen	
beider	 Parteien	 an	 diesem	 Tag	 aus	 dem	 betroffenen	 Einzelab-
schluss	Nr.	3	Abs.	5	Buchstabe	b)	des	Rahmenvertrages;

 – Festpreis“,	der	 im	Einzelabschluss	vereinbarte	Preis	pro	Einheit	
der	Rohware	ausgedrückt	in	der	Vertragswährung;

 – „Feststellungstag“,	 vorbehaltlich	Nr.	 8,	 jeder	 im	Einzelabschluss	
vereinbarte	 Tag	 für	 den	 der	 Referenzpreis	 festzustellen	 ist,	
mangels	 einer	 solchen	 Vereinbarung	 bei	 europäischen,	 ameri-
kanischen	 und	 Bermuda-Rohwarenoptionen	 der	 Rohwarenge-
schäftstag	 unmittelbar	 vor	 dem	 Ausübungstag,	 bei	 asiatischen	
Rohwarenoptionen jeder der im Einzelabschluss vereinbarten 
Tage	 vor	 dem	Ausübungstag	 und	 bei	 Rohwarentermingeschäf-
ten	der	Fälligkeitstag;	ist	der	Feststellungstag	kein	Rohwarenge-
schäftstag,	so	gilt	der	unmittelbar	folgende	Rohwarengeschäftstag	
als	Feststellungstag;

 – 	„Gesamtbezugsmenge“	die	Summe	sämtlicher	Bezugsmengen;
 – 	„Höchstdauer	der	Marktstörung“	ist	die	im	Einzelabschluss	verein-

barte	Anzahl	an	Rohwarengeschäftstagen	oder	–	mangels	einer	
solchen	Vereinbarung	–	fünf	Rohwarengeschäftstage;
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3. Bestimmungen für die Berechnung des variablen 
Preises

(1) Haben	die	Parteien	für	einen	Berechnungszeitraum,	Ausübungs-
tag	oder	Fälligkeitstag	nur	einen	Feststellungstag	vereinbart,	so	
ist	 der	 variable	Preis	 der	 für	 diesen	Feststellungstag	ermittelte	
Referenzpreis. 

(2) Haben	die	Parteien	für	einen	Berechnungszeitraum,	Ausübungstag	
oder	Fälligkeitstag	mehr	als	einen	Feststellungstag	vereinbart,	so	
ist	der	variable	Preis	das	arithmetische	Mittel	der	für	 jeden	die-
ser	Feststellungstage	ermittelten	Referenzpreise.	Haben	sie	ab-
weichend	hiervon	„mengengewichtetes	Mittel“	vereinbart,	so	 ist	
der	variable	Preis	(A)	die	Summe	der	für	jeden	Feststellungstag	
berechneten	Produkte	 aus	 (1)	 dem	 für	 den	 betreffenden	 Fest-
stellungstag	ermittelte	Referenzpreis	und	(2)	der	für	diesen	Tag	
vereinbarten	Bezugsmenge	geteilt	durch	(B)	die	Summe	der	für	
jeden	Feststellungstag	vereinbarten	Bezugsmengen.	Nr.	5	Abs.	1	
des	Rahmenvertrages	 gilt	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 die	 Berech-
nungsstelle der anderen Partei den von ihr ermittelten variablen 
Preis	spätestens	an	dem	auf	den	letzten	Feststellungstag	folgen-
den	Bankarbeitstag	mitteilt.

(3) Haben	die	Parteien	im	Einzelabschluss	„Referenzquelle	Rohwa-
renhändler“	vereinbart,	oder	gilt	„Referenzquelle	Rohwarenhänd-
ler“	nach	Nr.	8	Abs.	3	als	vereinbart,	so	finden	die	nachfolgenden	
Bestimmungen	Anwendung:	
a) Sofern	 in	 einem	 Einzelabschluss	 keine	 Rohwarenhändler	

vereinbart	 sind,	 benennt	 die	 Berechnungsstelle	 am	 Fest-
stellungstag	 mindestens	 drei	 Rohwarenhändler,	 bei	 denen	
es	 sich,	 soweit	 möglich,	 um	 Personen	 oder	 Unternehmen	
handeln	muss,	die	an	der	Börse	oder	an	dem	für	die	betref-
fende Rohware maßgeblichen Haupthandelsplatz aufgrund 
der	von	ihnen	getätigten	Umsätze	eine	bedeutende	Stellung	
einnehmen. Sofern nach Auffassung einer Partei ein im Ein-
zelabschluss	 vereinbarter	 Rohwarenhändler	 nicht	 mehr	 zur	
Quotierung herangezogen werden soll, tritt an seine Stelle ein 
von	der	Berechnungsstelle	zu	benennender	Rohwarenhänd-
ler.	Bei	Einzelabschlüssen	mit	mehreren	Feststellungstagen	
sind	die	von	der	Berechnungsstelle	für	einen	Feststellungstag	
benannten	 Rohwarenhändler	 auch	 für	 die	 darauffolgenden	
Feststellungstage	maßgeblich.	

b) Am	Feststellungstag	holt	die	Berechnungsstelle	von	den	Roh-
warenhändlern	Quotierungen	für	den	Referenzpreis	ein.	Die	
Quotierungen beziehen sich auf eine Einheit der Rohware, 
ausgedrückt	in	der	Währung	des	Basispreises	oder	des	Fest-
betrages.	Die	Quotierungen	sind	unter	Berücksichtigung	der	
Preisspezifikation	und	des	gegebenenfalls	maßgeblichen	Lie-
fertermins	für	derartige	Rohwaren	zu	ermitteln.	

c) Liegen	drei	oder	mehr	Quotierungen	vor,	so	bleiben	 jeweils	
die höchste und die niedrigste Quotierung außer Ansatz. Ha-
ben zwei oder mehr Quotierungen denselben höchsten oder 
niedrigsten Wert, bleibt lediglich eine dieser Quotierungen 
außer Ansatz. Referenzpreis ist bei vier oder mehr Quotie-
rungen	 das	 arithmetische	 Mittel	 der	 zu	 berücksichtigenden	
Quotierungen.

(4) Haben	die	Parteien	im	Einzelabschluss	einen	oder	mehrere	Be-
rechnungszeiträume	 vereinbart,	 so	 ist	 „Berechnungszeitraum“	
der	 Zeitraum,	 der	mit	 dem	 ersten	 Tag	 eines	 Berechnungszeit-
raums	 (einschließlich)	 beginnt	 und	 mit	 dem	 letzten	 Tag	 eines	
Berechnungszeitraums	(einschließlich)	endet.	Haben	die	Partei-
en	 im	Einzelabschluss	Berechnungsstichtage	 vereinbart,	 so	 ist	
„Berechnungszeitraum“	der	Zeitraum,	der	mit	dem	Anfangsdatum	
des	 Einzelabschlusses	 oder	 einem	 Berechnungsstichtag	 (ein-
schließlich)	beginnt	und	mit	dem	nächstfolgenden	Berechnungs-
stichtag oder dem Enddatum (ausschließlich) endet.

4. Bestimmungen für Rohwarenswap- und Rohwaren-
preisbegrenzungsgeschäfte

(1) Für	Rohwarenswapgeschäfte	gelten	die	Bestimmungen	der	Nr.	6	
Abs.	1	und	2	des	Rahmenvertrages	mit	folgender	Maßgabe:	Der	
jeweils	zu	zahlende	variable	Betrag	ist	das	Produkt	aus	(A)	der	
für	 den	 Berechnungszeitraum	 vereinbarten	 Bezugsmenge	 und	
(B)	dem	variablen	Preis.	Für	die	Berechnung	des	variablen	Be-
trages	 entspricht	 bei	 Rohwarenswapgeschäften,	 die	 auf	 einen	
Rohwarenindex	 Bezug	 nehmen,	 ein	 Index-Punkt	 dem	 im	 Ein-
zelabschluss	vereinbarten	Geldbetrag.	Der	 jeweils	zu	zahlende	
Festbetrag	ist,	falls	im	Einzelabschluss	betragsmäßig	nicht	fest-
gelegt,	 das	 Produkt	 aus	 (A)	 der	 für	 den	 Berechnungszeitraum	
vereinbarten	Bezugsmenge	und	(B)	dem	vereinbarten	Festpreis.

(2) Für	 Rohwarenpreisbegrenzungsgeschäfte	 gelten	 die	 Bestim-
mungen	 der	 Nr.	 6	Abs.	 3	 des	 Rahmenvertrages	mit	 folgender	
Maßgabe:	Der	jeweils	zu	zahlende	variable	Betrag	ist	
a) im	 Falle	 der	 Höchstpreisvereinbarung	 (Cap)	 für	 Zahlungen	

der	als	Überschusszahler	(oder	Cap-Verkäufer)	bezeichneten	
Partei	das	Produkt	aus	(A)	der	für	den	Berechnungszeitraum	
vereinbarten	Bezugsmenge	und	(B)	der	absoluten	Differenz,	
um	die	der	variable	Preis	den	Basispreis	überschreitet	und

b) im	Falle	der	Mindestpreisvereinbarung	(Floor)	für	Zahlungen	
der	als	Mindestbetragszahler	(oder	Floor-Verkäufer)	bezeich-
neten	Partei	das	Produkt	aus	(A)	der	für	den	Berechnungs-
zeitraum	vereinbarten	Bezugsmenge	und	(B)	der	absoluten	
Differenz,	 um	 die	 der	 variable	 Preis	 den	 Basispreis	 unter-
schreitet. 

Für	 die	 Berechnung	 des	 variablen	Betrages	 entspricht	 bei	 Rohwa-
rengeschäften,	 die	 auf	 einen	 Rohwarenindex	 Bezug	 nehmen,	 ein	
Index-Punkt	 dem	 im	Einzelabschluss	 vereinbarten	Geldbetrag.	Der	
Festbetrag	ist	die	jeweils	vom	Käufer	zu	zahlende, im Einzelabschluss 
vereinbarte	Prämie.

5. Bestimmungen für Rohwarentermingeschäfte
Falls	der	variable	Preis	den	Basispreis	überschreitet,	ist	der	Verkäu-
fer	und,	falls	der	variable	Preis	den	Basispreis	unterschreitet,	ist	der	
Käufer	 verpflichtet,	 der	 jeweils	 anderen	 Partei	 einen	Geldbetrag	 in	
Höhe	des	Produktes	aus	(A)	der	für	den	Berechnungszeitraum	ver-
einbarten	Bezugsmenge	 und	 (B)	 der	 absoluten	Differenz	 zwischen	
dem	variablen	Preis	und	dem	Basispreis	zu	zahlen.	Für	die	Berech-
nung	 des	 Geldbetrages	 entspricht	 bei	 Rohwarentermingeschäften,	
die	auf	einen	Rohwarenindex	Bezug	nehmen,	ein	 Index-Punkt	dem	
im	Einzelabschluss	vereinbarten	Geldbetrag.

6. Bestimmungen für Rohwarenoptionen
(1) Der	 Käufer	 einer	 europäischen	Rohwarenoption	 ist	 berechtigt,	

diese	 bis	 zum	 Ausübungszeitpunkt	 am	 Verfalltag	 auszuüben.	
Geht	die	Ausübungserklärung	vor	dem	Verfalltag	zu,	gilt	die	Op-
tion	als	am	Verfalltag	ausgeübt.

(2) Der	Käufer	einer	amerikanischen	Rohwarenoption	ist	berechtigt,	
diese	jederzeit	innerhalb	der	Ausübungsfrist	bis	zum	Ausübungs-
zeitpunkt	 am	 Verfalltag	 auszuüben.	 Geht	 die	Ausübungserklä-
rung	 vor	Beginn	 der	Ausübungsfrist	 zu,	 gilt	 die	Option	 als	 am	
ersten	Tag	der	Ausübungsfrist	ausgeübt.	Geht	die	Ausübungser-
klärung	an	einem	Tag	vor	dem	Verfalltag	nach	dem	Ausübungs-
zeitpunkt	 oder	 an	 einem	Tag,	 der	 kein	 Rohwarengeschäftstag	
ist, zu, so gilt die Option als am darauffolgenden Rohwarenge-
schäftstag	ausgeübt.

(3) Der	Käufer	einer	Bermuda-Rohwarenoption	ist	berechtigt,	diese	
an	 den	 im	Einzelabschluss	 für	 die	Ausübung	 vereinbarten	Ta-
gen	bis	zum	Ausübungszeitpunkt	auszuüben.	Ist	einer	der	für	die	
Ausübung	vereinbarten	Tage	kein	Rohwarengeschäftstag,	so	gilt	
der	unmittelbar	 folgende	Rohwarengeschäftstag	als	vereinbart.	
Geht	die	Ausübungserklärung	vor	einem	für	die	Ausübung	ver-
einbarten	Tag	oder	an	einem	für	die	Ausübung	vereinbarten	Tag,	
jedoch	nach	dem	Ausübungszeitpunkt	zu,	so	gilt	die	Option	als	
nicht	ausgeübt.

(4) Ist	im	Einzelabschluss	„Teilausübung“	vereinbart,	ist	der	Käufer	
einer Rohwarenoption berechtigt, die Option auch teilweise und 
im	Falle	einer	amerikanischen	oder	einer	Bermuda-Rohwaren-
option,	für	die	 im	Einzelabschluss	„Mehrmalige	Ausübung“	ver-
einbart	 ist,	 auch	 mehrmals	 in	 Teilen	 auszuüben.	 Im	 Falle	 der	
Ausübung	eines	Teils	der	Bezugsmenge	muss	die	Ausübungs-
erklärung	den	Teil	der	Bezugsmenge,	auf	die	sich	die	Ausübung	
beziehen	soll	(„auszuübende	Bezugsmenge“),	ausdrücklich	be-
nennen.	 Die	 auszuübende	 Bezugsmenge	 darf	 die	 vereinbarte	
Mindestausübungsmenge	 nicht	 unterschreiten	 und	 die	 verein-
barte	 Höchstausübungsmenge	 nicht	 überschreiten;	 sie	 muss	
durch	den	vereinbarten	Divisor	ohne	Rest	teilbar	sein.	Dies	gilt	
jedoch	nicht,	wenn	es	sich	um	die	Ausübung	eines	gegebenen-
falls	am	Verfalltag	noch	nicht	ausgeübten	Teiles	der	Bezugsmen-
ge	 handelt.	 Entspricht	 die	 auszuübende	Bezugsmenge	 diesen	
Anforderungen	 nicht,	 so	 gilt	 im	 Falle	 des	 Überschreitens	 der	
Höchstausübungsmenge	 die	 Höchstausübungsmenge	 und	 im	
Falle	der	 fehlenden	Teilbarkeit	 die	nächstniedrigere	ohne	Rest	
teilbare	Bezugsmenge	als	ausgeübt;	 im	Falle	des	Unterschrei-
tens	der	Mindestausübungsmenge	gilt	die	Teilausübung	als	nicht	
erfolgt.	Mit	erfolgter	Ausübung	eines	Teils	der	Bezugsmenge	re-
duziert	sich	diese	jeweils	um	den	ausgeübten	Teil.

(5) Die	Ausübungserklärung	 ist	an	die	Ausübungsstelle	zu	richten.	
Sie	ist	unwiderruflich.	

(6)	 Eine	 nicht	 ausgeübte	 europäische	 Rohwarenoption	 oder	 eine	
nicht	 ausgeübte	 oder	 nur	 teilweise	 ausgeübte	 amerikanische	
Rohwarenoption	gilt	als	am	Verfalltag	und	eine	nicht	ausgeüb-
te	Bermuda-Rohwarenoption	 gilt	 als	 am	 letzten	 der	 im	Einzel-
abschluss	 für	 die	Ausübung	 vereinbarten	Tage	 ausgeübt,	 falls	
der	Käufer	im	Falle	der	Ausübung	der	Option	an	diesem	Tag	ein	
Recht	auf	Erhalt	eines	Geldbetrages	nach	Absatz	7	oder	Absatz	
8	Buchstabe	b)	hätte.	

(7)	 Im	Falle	der	Ausübung	einer	Option	auf	Rohwaren	oder	einen	
Rohwarenindex	ist	der	Verkäufer	verpflichtet,	dem	Käufer	einen	
Geldbetrag	in	Höhe	des	Produktes	aus	(A)	der	ausgeübten	Men-
ge	und	(B)	der	Differenz	zwischen	dem	variablen	Preis	und	dem	
Basispreis	zu	zahlen,	falls	der	variable	Preis	den	Basispreis	bei	
einer	Kaufoption	überschreitet	und	bei	einer	Verkaufsoption	un-
terschreitet.	Für	die	Berechnung	des	Geldbetrages	entspricht	bei	
Optionen	auf	Rohwarenindizes	ein	Index-Punkt	dem	im	Einzel-
abschluss	vereinbarten	Geldbetrag.	
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(8) Im	Falle	der	Ausübung	einer	Option	auf	ein	Rohwarengeschäft	
gilt folgendes: 
a) Ist	 im	 Einzelabschluss	 „Geschäftsabschluss“	 vereinbart,	

kommt	zwischen	den	Parteien	mit	Ausübung	der	Option	das	
der	Option	zugrundeliegende	Rohwarengeschäft	(„Bezugsge-
schäft“)	zustande.	

b) Ist	im	Einzelabschluss	„Barausgleich“	vereinbart,	ist	der	Ver-
käufer	verpflichtet,	dem	Käufer	nach	Maßgabe	der	Vereinba-
rung	im	Einzelabschluss	einen	Geldbetrag	(„Barausgleich“)	in	
Höhe	des	Barwertes	des	Bezugsgeschäfts	zu	zahlen,	falls	der	
Barwert	 des	Bezugsgeschäfts	 für	 den	Käufer	 positiv	 ist.	 Im	
Zweifel	gilt	Barausgleich	als	vereinbart.

(9) Die	Berechnungsstelle	ermittelt	am	Ausübungstag	den	nach	Ab-
satz	7	oder	Absatz	8	zu	zahlenden	Geldbetrag	und	teilt	 ihn	der	
anderen	Partei	spätestens	an	dem	auf	den	Ausübungstag	folgen-
den	Bankarbeitstag	mit.	

(10)	Der	Käufer	ist	verpflichtet,	dem	Verkäufer	die	im	Einzelabschluss	
vereinbarte	Optionsprämie	zu	zahlen.

7. Bestimmungen für Rohwarenindizes
Bei	Rohwarengeschäften,	die	auf	einen	Rohwarenindex	Bezug	neh-
men,	sind	für	die	Berechnung	des	Rohwarenindexes	die	am	Feststel-
lungstag	jeweils	anwendbaren	Regeln	(„Konzept“)	maßgeblich.	Dies	
gilt	 auch	 dann,	 wenn	 während	 der	 Laufzeit	 des	 Einzelabschlusses	
Veränderungen	und	Bereinigungen	in	der	Berechnung	des	Rohwaren-
indexes,	in	der	Zusammensetzung	der	Index-Werte	und	der	Gewich-
tung	der	Preise,	auf	deren	Grundlage	der	Rohwarenindex	berechnet	
wird,	 oder	 andere	Maßnahmen	 vorgenommen	werden,	 die	 sich	 auf	
das	Konzept	oder	die	Berechnung	des	Indexes	auswirken,	soweit	sich	
aus Nr. 8 nicht etwas anderes ergibt.

8. Marktstörungen
(1) Eine	Marktstörung	 liegt	vor,	wenn	die	Berechnungsstelle	an	ei-

nem	Feststellungstag	nach	sorgfältiger	Beurteilung	und	unter	Ab-
wägung	der	Interessen	beider	Parteien	feststellt,	dass	eines	der	
nachstehend genannten Ereignisse eingetreten ist: 
a) „Störung	der	Referenzquelle“:	Die	Referenzquelle,	unter	de-

ren	Zuhilfenahme	die	Berechnungsstelle	den	Referenzpreis	
zu	 ermitteln	 hat,	 (A)	 stellt	 die	 vereinbarte	Preisspezifikation	
nicht	fest	oder	macht	sie	nicht	bekannt	oder	veröffentlicht	sie	
nicht,	 (B)	 ist	vorübergehend	oder	dauerhaft	nicht	erreichbar	
oder	verfügbar	oder	(C),	falls	die	Parteien	im	Einzelabschluss	
„Referenzquelle	Rohwarenhändler“	vereinbart	haben,	die	Be-
rechnungsstelle	 erhält	 weniger	 als	 drei	 Quotierungen	 oder	
(D),	falls	die	Parteien	im	Einzelabschluss	einen	„Prozentsatz	
für	 wesentliche	 Preisabweichungen“	 vereinbart	 haben,	 der	
auf	Grundlage	der	Referenzquelle	ermittelte	Preis	weicht	von	
den	am	selben	Feststellungstag	aufgrund	von	Quotierungen	
von	 Rohwarenhändlern	 ermittelten	 Referenzpreis	 um	 mehr	
als den vereinbarten Prozentsatz ab.

b) „Einstellung	des	Handels“:	Der	Handel	in	den	Rohwaren	oder	
in	den	Options-	oder	Index-Werten	oder	der	Handel	von	Fu-
ture-	oder	Optionskontrakten,	die	dieselben	Rohwaren	oder	
Options-	 oder	 Indexwerte	 zum	Gegenstand	 haben,	wird	 an	
der	Börse	oder	den	für	Zwecke	der	Feststellung	von	Marktstö-
rungen im Einzelabschluss vereinbarten anderen Rohwaren-
börsen,	Warenterminbörsen	oder	Handelsplätzen	dauerhaft,	
für	 unbestimmte	 Zeit	 oder	 für	 einen	 wesentlichen	 Zeitraum	
eingestellt.

c) „Wegfall	 des	Referenzpreises“:	Die	Rohwaren	werden	nicht	
mehr gewonnen, erzeugt oder hergestellt oder der Handel 
in den Rohwaren wird generell eingestellt oder, sofern die 
Parteien im Einzelabschluss eine Referenzpreisbeschrei-
bung vereinbart haben, der Handel an der oder dem in der 
Referenzpreisbeschreibung genannten Rohwarenbörse, Wa-
renterminbörse oder Haupthandelsplatz in den genannten 
Forward-	 oder	 Futurekontrakten	wird	 entweder	 nicht	 aufge-
nommen oder dauerhaft eingestellt.

d) „Wesentliche	 Änderung	 des	 Konzepts“:	 Die	 im	Hinblick	 auf	
einen	Rohwarenindex	vorgenommenen	Veränderungen	und	
Bereinigungen	 oder	 andere	 Maßnahmen	 („Maßnahmen“)	
wirken	sich	wesentlich	auf	das	Konzept	oder	die	Berechnung	
des	Rohwarenindex	aus.	Werden	während	der	Laufzeit	des	
Einzelabschlusses	mehrere	Maßnahmen	 vorgenommen,	 so	
ist	die	Wesentlichkeit	jeweils	aufgrund	eines	Vergleiches	mit	
dem	am	Abschlussdatum	maßgeblichen	Konzept	zu	beurtei-
len.

e) „Wesentliche	Änderung	des	Inhalts“:	Die	Zusammensetzung,	
Beschaffenheit,	Eigenschaft	oder	Verkehrsfähigkeit	der	Roh-
waren oder, sofern die Parteien im Einzelabschluss eine 
Referenzpreisbeschreibung vereinbart haben, die Zusam-
mensetzung,	 Beschaffenheit,	 Eigenschaft	 oder	 Verkehrsfä-
higkeit	der	den	in	der	Referenzpreisbeschreibung	genannten	
Forward-	oder	Futurekontrakten	zugrundeliegenden	Rohwa-

ren	oder	die	Ausgestaltung	der	Forward-	oder	Futurekontrak-
te	selbst	wird	wesentlich	geändert.	Buchstabe	d)	Satz	2	gilt	
entsprechend.

f) „Unterschreiten	Mindesthandelsvolumen“:	Falls	die	Parteien	
im	Einzelabschluss	ein	 „Mindesthandelsvolumen“	vereinbart	
haben	und	die	Anzahl	der	an	einem	Feststellungstag	an	der	
Börse	 gehandelten	 Kontrakte	 das	 Mindesthandelsvolumen	
unterschreitet.

g) „Steuerereignis“:	Falls	ein	Staat	oder	eine	zuständige	Steuer-
behörde nach dem Abschlussdatum eines Einzelabschlusses 
eine	auf	die	Rohwaren	zu	zahlende	oder	im	Hinblick	auf	die	
Rohwaren	oder	deren	Wert	bemessene	Verbrauchs-,	Produk-
tions-,	 Verkaufs-,	 Mehrwert-,	 Umsatz-	 oder	 Stempelsteuer,	
oder irgend eine andere öffentliche Abgabe (mit Ausnahme 
von	 auf	 Einkommen	 zu	 zahlende	Abgabe)	 einführt,	 ändert	
oder	 aufhebt	 und	 sich	 hierdurch	 der	 Referenzpreis	 ändert.	
Dieses	Ereignis	gilt	nur	als	Marktstörung,	soweit	die	Parteien	
dies	 im	Einzelabschluss	ausdrücklich	vereinbart	haben.	Die	
Regelungen der Nr. 12 Abs. 5 des Rahmenvertrages bleiben 
unberührt.

h) „Handelsbeschränkung“:	Der	Handel	 in	den	Rohwaren	oder	
in	den	Options-	oder	Index-Werten	oder	der	Handel	von	Fu-
ture-	oder	Optionskontrakten,	die	dieselben	Rohwaren	oder	
Options-	 oder	 Indexwerte	 zum	Gegenstand	 haben,	wird	 an	
der	Börse	oder	den	für	Zwecke	der	Feststellung	von	Marktstö-
rungen im Einzelabschluss vereinbarten anderen Rohwaren-
börsen,	Warenterminbörsen	oder	Handelsplätzen	wesentlich	
eingeschränkt.

(2) Sofern	jeweils	im	Einzelabschluss	vereinbart,	gelten	im	Falle	ei-
ner	Marktstörung	in	der	im	Einzelabschluss	vereinbarten	Reihen-
folge die nachfolgenden Regelungen („Ersatzregelungen“):
a) „Referenzquelle	 Rohwarenhändler“:	 Die	 Berechnungsstelle	

ermittelt	den	Referenzpreis	auf	Grundlage	von	Quotierungen	
von	Rohwarenhändlern	nach	Maßgabe	der	Nr.	3	Abs.	3	die-
ses Anhangs.

b) „Ersatzreferenzpreis“:	 Die	 Berechnungsstelle	 ermittelt	 den	
Referenzpreis	auf	Grundlage	der	ersten,	gegebenenfalls	 im	
Einzelabschluss	vereinbarten	zusätzlichen	Referenzpreisbe-
schreibung,	für	die	eine	Marktstörung	nicht	besteht.

c) „Verhandlung“:	 Die	 Parteien	 werden	 unverzüglich	 Verhand-
lungen	über	den	Referenzpreis	aufnehmen.	Haben	sich	die	
Parteien,	aus	welchen	Gründen	auch	immer,	nicht	innerhalb	
der	Höchstdauer	der	Marktstörung	–	berechnet	ausschließlich	
des	ersten	Feststellungstages,	für	den	die	Berechnungsstelle	
das	Bestehen	einer	Marktstörung	 festgestellt	 hat	 –	 auf	 den	
Referenzpreis	geeinigt,	so	findet	die	nächste	vereinbarte	oder	
als vereinbart geltende Ersatzregelung Anwendung.

d) „Vorzeitige	 Erfüllung	 durch	 Barausgleich“:	 Der	 Einzelab-
schluss	 endet	 ohne	Kündigung	 an	 dem	Tag,	 an	 dem	diese	
Ersatzregelung	Anwendung	findet.	An	die	Stelle	der	beider-
seits	 geschuldeten	 Zahlungen	 oder	 sonstigen	 Leistungen,	
die	nach	Eintritt	der	Marktstörung	fällig	geworden	wären,	tritt	
ein	Geldbetrag	in	Euro	in	Höhe	des	Barwertes	des	Einzelab-
schlusses.	Die	Berechnungsstelle	ermittelt	den	Barwert	ent-
sprechend	Nr.	12	Abs.	5	Unterabsatz	 (C)	Buchstabe	b)	des	
Rahmenvertrages.

e) „Verschiebung	des	Feststellungstages“:	Als	Feststellungstag	
gilt	 der	 Rohwarengeschäftstag,	 an	 dem	 die	 Berechnungs-
stelle	nach	sorgfältiger	Beurteilung	und	unter	Abwägung	der	
Interessen	 beider	 Parteien	 feststellt,	 dass	 die	Marktstörung	
nicht	 mehr	 besteht.	 Dauert	 die	 Marktstörung	 –	 berechnet	
einschließlich	des	ersten	Feststellungstages,	für	den	die	Be-
rechnungsstelle	das	Bestehen	einer	Marktstörung	festgestellt	
hat	–	für	die	Höchstdauer	der	Marktstörung	an,	so	findet	die	
nächste	 Ersatzregelung	 Anwendung.	 Bewirkt	 die	 Verschie-
bung	des	Feststellungstages,	dass	ein	auf	Grundlage	des	Re-
ferenzpreises	zu	ermittelnder	Betrag	an	einem	vereinbarten	
Fälligkeitstag	nicht	gezahlt	werden	kann,	so	verschiebt	sich	
der	Fälligkeitstag	für	diesen	Betrag	und	für	den	von	der	an-
deren Partei unter demselben Einzelabschluss an demselben 
Tag	gegebenenfalls	 zu	 zahlenden	Betrag	entsprechend	der	
bei	der	Ermittlung	des	Referenzpreises	eingetretenen	Verzö-
gerung. 

f) „Berechnungsstelle“:	 Die	 Berechnungsstelle	 ermittelt	 den	
Referenzpreis	oder	eine	Methode	zu	dessen	Ermittlung	unter	
Berücksichtigung	der	 letzten	verfügbaren	Quotierungen	und	
sonstigen	Informationen,	die	sie	nach	billigem	Ermessen	für	
relevant halten darf.

g) „Nachträgliche	 Veröffentlichung	 oder	 Bekanntgabe“:	 Die	
Ermittlung	 des	 Referenzpreises	 erfolgt	 auf	 Grundlage	 der	
für	 den	 ursprünglich	 vereinbarten	 Feststellungstag	 gültigen	
Preisspezifikation,	 die	 von	der	maßgeblichen	Referenzquelle	
am	 ersten	 auf	 den	 letzten	 Tag	 der	Marktstörung	 folgenden	
Rohwarengeschäftstag	 nachträglich	 veröffentlicht	 oder	 be-
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kannt	gegeben	wurde.	Dauert	die	Marktstörung	–	berechnet	
einschließlich	des	ersten	Feststellungstages,	für	den	die	Be-
rechnungsstelle	das	Bestehen	einer	Marktstörung	festgestellt	
hat	–	 für	die	Höchstdauer	der	Marktstörung	an	oder	 ist	der	
Referenzpreis nach Ablauf dieses Zeitraumes weiterhin nicht 
verfügbar,	so	findet	die	nächste	Ersatzregelung	Anwendung.	
Bewirkt	 die	 nachträgliche	Veröffentlichung	 oder	Bekanntga-
be,	dass	ein	auf	Grundlage	des	Referenzpreises	zu	ermitteln-
der	Betrag	an	einem	vereinbarten	Fälligkeitstag	nicht	gezahlt	
werden	kann,	so	verschiebt	sich	der	Fälligkeitstag	für	diesen	
Betrag	und	für	den	von	der	anderen	Partei	unter	demselben	
Einzelabschluss	an	demselben	Tag	gegebenenfalls	zu	zah-
lenden	Betrag	entsprechend	der	bei	der	Ermittlung	des	Refe-
renzpreises	eingetretenen	Verzögerung.

h) Wenn	keine	der	von	den	Parteien	gewählten	Ersatzregelun-
gen eine Ermittlung des entsprechenden Referenzpreises 
ermöglicht,	findet	die	Ersatzregelung	d)	(„Vorzeitige	Erfüllung	
durch	 Barausgleich“)	Anwendung,	 auch	 wenn	 die	 Parteien	
die	Anwendbarkeit	dieser	Ersatzregelung	nicht	ausdrücklich	
bestimmt haben.

(3) Sofern	die	Parteien	im	Einzelabschluss	keine	Ersatzregelungen	
vereinbart	haben,	gelten	für	alle	von	einer	Marktstörung	betrof-
fenen	 Rohwarengeschäfte	 die	 folgenden	 Ersatzregelungen	 in	
der	hier	aufgeführten	Reihenfolge:	(A)	„Ersatzreferenzpreis“,	(B)	
„Nachträgliche	Veröffentlichung	 oder	 Bekanntgabe“	 zusammen	
mit	„Verschiebung	des	Feststellungstages“,	(C)	„Referenzquelle	
Rohwarenhändler“	 und	 (D)	 „Vorzeitige	Erfüllung	durch	Baraus-
gleich“.
Für	die	Ersatzregelung	(B)	gilt:	Dauert	die	Marktstörung	an	dem	
Rohwarengeschäftstag	an,	der	auf	den	ersten	Tag	der	Marktstö-
rung	folgt,	und	kann	aufgrund	der	Ersatzregelung	„Nachträgliche	
Veröffentlichung	oder	Bekanntgabe“	bis	zum	Ende	dieses	Roh-
warengeschäftstages	kein	Referenzpreis	festgestellt	werden,	so	
findet	die	Ersatzregelung	„Verschiebung	des	Feststellungstages“	
Anwendung,	wobei	der	relevante	Feststellungstag	auf	den	dem	
ersten	Tag	 der	Marktstörung	 folgenden	Rohwarengeschäftstag	
verschoben	wird;	kann	auch	aufgrund	der	Ersatzregelung	„Ver-
schiebung	des	Feststellungstages“	kein	Referenzpreis	ermittelt	
werden,	so	findet	die	nächste	als	vereinbart	geltende	Ersatzre-
gelung	Anwendung,	es	sei	denn,	die	Parteien	finden	am	zweiten	
auf	den	relevanten	Tag	der	Marktstörung	folgenden	Rohwaren-
geschäftstag	im	Wege	der	Verhandlung	zu	einem	Referenzpreis.
Für	die	Ersatzregelung	(C)	gilt:	Wenn	innerhalb	von	drei	Bank-
geschäftstagen	nach	Ablauf	der	unter	(B)	genannten	Frist	nicht	
mindestens	drei	Quotierungen	eingeholt	werden	konnten,	so	fin-
det	die	Ersatzregelung	(D)	Anwendung.

Unterschrift(en)
der	Bank

Unterschrift(en)
des/der
Vertragspartner(s)

11. Sontige Vereinbarungen

9. Korrektur von Referenzpreisen
Wird	 ein	 für	 die	 Berechnung	 eines	 Betrages	 maßgeblicher	 Refe-
renzpreis	 von	 der	 Referenzquelle	 nachträglich	 korrigiert,	 und	 sind	
gerechnet	vom	Zeitpunkt	der	Veröffentlichung	des	ursprünglichen	Re-
ferenzpreises	(ausschließlich)	bis	zum	Zeitpunkt	der	Veröffentlichung	
des	korrigierten	Referenzpreises	 (einschließlich)	weniger	als	dreißig	
Kalendertage	vergangen,	so	wird	die	Berechnungsstelle	der	anderen	
Partei	 den	 korrigierten	Referenzpreis	 sowie	 den	 unter	 Berücksichti-
gung	dieses	Referenzpreises	neu	berechneten	Betrag	mitteilen.	Ergibt	
sich	aufgrund	der	Neuberechnung,	dass	die	zur	Zahlung	des	Betrages	
verpflichtete	Partei	an	dem	hierfür	vereinbarten	Zahlungstermin	zu	viel	
oder	zu	wenig	gezahlt	hat,	so	wird	die	Partei,	die	den	Differenzbetrag	
schuldet,	diesen	zuzüglich	Zinsen	 innerhalb	von	drei	Bankarbeitsta-
gen	nach	Mitteilung	des	neuberechneten	Betrages	zahlen.

10. Besondere Vereinbarungen
(1) Die	 folgenden	Absätze	2	und	3	gelten	nur,	soweit	die	dazu	be-

stimmten	Felder	angekreuzt	sind.
(2) Nr.	1	Abs.	3	gilt	 auch	 für	bereits	abgeschlossene	Rohwa-
rengeschäfte.
(3) In Nr. 1 Abs. 3 werden die Worte „den Parteien“ durch „den 
in	 Nr.	 10	Abs.	 3	 genannten	 Niederlassungen	 der	 Parteien“	 er-
setzt. 




